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RS OGH 1982/2/11 7Ob812/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.02.1982

Norm

ABGB §863 A

ABGB §1452

ABGB §1477

Rechtssatz

Die bloße Untätigkeit des Servitutsbelasteten während einer kürzeren als der gesetzlichen Ersitzungsfrist ist im

allgemeinen nicht als eine konkludente Vertragserklärung zu werten.

Entscheidungstexte
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